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 Veröffentlicht am 15.11.2005

Norm

ABGB §364c

GBG §94

Rechtssatz

Ein zwischen Angehörigen begründetes, im Grundbuch eingetragenes Veräußerungsverbot gemäß § 364 c ABGB hat

absolute Wirkung und verbietet die Eigentumsübertragung. Diese Wirkung des Verbotes kann durch das

Einverständnis des Verbotsberechtigten nur unter Aufgabe des Rechtes des Verbotsberechtigten beseitigt werden. Das

Veräußerungs- und Belastungsverbot gemäß § 364 c ABGB verp9ichtet nur den ersten Eigentümer, nicht aber seine

Erben oder seine sonstigen Rechtsnachfolger; dabei handelt es sich um zwingendes Recht.
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